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Verordnung über den Betrieb der 
Kindertageseinrichtungen und 
Kindertagespflegestellen unter 

Pandemiebedingungen (Corona- 
Verordnung Kita – CoronaVO-Kita)

Vom 29. Juni 2020

Auf Grund von § 32 in Verbindung mit den § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBl. I S. 1018) geändert 
worden ist, in Verbindung mit § 16 Absatz 1 der Corona-
Verordnung vom 23. Juni 2020 (notverkündet gemäß § 4 
des Verkündungsgesetzes und abrufbar unter http://www.
baden-wuerttemberg.de/corona-verordnung) wird ver-
ordnet:

§ 1

Umfang der Betreuung

(1) An den Kindertageseinrichtungen ist ein Regelbetrieb 
nach Maßgabe dieser Verordnung gestattet. Die Betreu-
ung erfolgt in der Einrichtung, die das Kind bisher be-
sucht hat, in möglichst konstant zusammengesetzten 
Gruppen. 

(2) Zwischen den in der Einrichtung tätigen sowie zu an-
deren in der Einrichtung anwesenden volljährigen Perso-
nen ist ein Abstand von mindestens 1,5 Metern zu wah-
ren. Zu den und zwischen den in der Einrichtung betreu-
ten Kindern gilt das Abstandsgebot nach Satz 1 nicht.

(3) Die Entscheidung, ob und in welchem Umfang ein 
Kind wieder am Betrieb der Einrichtung teilnehmen 
kann, trifft deren Leitung. Der Betreuungsumfang kann 
hinter den betriebserlaubten Zeiten zurückbleiben. 

§ 2

Mindestpersonalschlüssel

(1) Steht die sich aus dem Mindestpersonalschlüssel der 
Kindertagesstättenverordnung in der jeweils geltenden 
Fassung ergebende Mindestpersonalanzahl pandemiebe-
dingt nicht zur Verfügung, kann diese um bis zu 20 vom 
Hundert unterschritten werden, sofern die Wahrnehmung 
der Aufsichtspflicht dennoch uneingeschränkt möglich 
ist. Wird die Mindestpersonalanzahl um mehr als 20 vom 
Hundert unterschritten, ist insoweit Ersatz durch eine ge-
eignete Erziehungs- und Betreuungsperson erforderlich. 
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(2) Die Unterschreitung des Mindestpersonalschlüssels 
ist dem Kommunalverband für Jugend und Soziales Ba-
den-Württemberg (KVJS) anzuzeigen. Darüber hinaus 
kann mit Zustimmung des KVJS von den Höchstgrup-
pengrößen abgewichen werden. 

§ 3

Nutzung anderer Räumlichkeiten

Der Betrieb von Teilen der Einrichtung ist in anderen als 
den im Antrag auf Erteilung der Betriebserlaubnis 
 genannten Räumlichkeiten zulässig, sofern der Träger 
gegenüber dem KVJS erklärt, dass von den baulichen 
Gegebenheiten und der Ausstattung der Räume keine 
Gefährdungen für die Kinder ausgehen. 

§ 4

Betrieb der Kindertagespflege

Der Betrieb der Kindertagespflegestellen ist gestattet, so-
fern 

1. die Schutzhinweise gemäß § 5 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung umgesetzt werden und

2. zwischen den in der Einrichtung anwesenden volljäh-
rigen Personen, soweit sie nicht zum gleichen Haus-
halt gehören, ein Abstand von mindestens 1,5 Metern 
gewährleistet ist.

§ 5

Schutzhinweise

Die gemeinsamen Schutzhinweise für die Betreuung in 
Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen wäh-
rend der Coronapandemie des KVJS, der Unfallkasse 
Baden-Württemberg und des Landesgesundheitsamtes in 
ihrer jeweils gültigen Fassung sind umzusetzen. 

§ 6

Ausschluss von der Teilnahme, Betretungsverbot

(1) Ausgeschlossen von der Teilnahme an dem Betrieb 
der Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege-
stellen sind Kinder, 

1. die in Kontakt zu einer infizierten Person stehen oder 
standen, wenn seit dem Kontakt mit einer infizierten 
Person noch nicht 14 Tage vergangen sind, oder 

2. die Symptome eines Atemwegsinfekts oder erhöhte 
Temperatur oder Störungen des Geruchs- und Ge-
schmackssinns aufweisen, oder 

3. deren Erziehungsberechtigte entgegen der Aufforde-
rung der Einrichtung oder Kindertagespflegestelle die 
Erklärung nach Absatz 2 nicht vorgelegt haben. 

(2) Die Erziehungsberechtigten, deren Kind eine Kinder-
tageseinrichtung oder Kindertagespflegestelle besuchen, 

geben nach Aufforderung durch die Einrichtung eine Er-
klärung ab, dass

1. nach ihrer Kenntnis ein Ausschlussgrund nach Absatz 1 
Nummern 1 und 2 nicht vorliegt,

2. sie die Einrichtung oder Kindertagespflegestelle um-
gehend informieren, sofern sie davon Kenntnis erhal-
ten, dass solche Ausschlussgründe nachträglich einge-
treten sind, und

3. sie ihr Kind bei Auftreten von Krankheitsanzeichen 
während der Betreuung umgehend aus der Einrichtung 
oder Kindertagespflegestelle abholen. 

Die Einrichtungen und Kindertagespflegestellen fordern 
diese Erklärung vor dem Zeitpunkt der Aufnahme des 
Betriebs ohne Abstandsgebot sowie nach Ferientagen 
ein. 

(3) Kinder, denen die Teilnahme am Betrieb durch die 
Einrichtung oder Tagespflegestelle noch nicht wieder ge-
stattet wurde, unterliegen einem Betretungsverbot. Die 
Erziehungsberechtigten haben für die Beachtung der Be-
tretungsverbote zu sorgen.

§ 7

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2020 in Kraft. 

stuttgart, den 29. Juni 2020 Dr. Eisenmann

Anmerkung: Die Verordnung wurde am 29. Juni 2020 
durch öffentliche Bekanntmachung des Kultusministe-
riums notverkündet gemäß § 4 Satz 1 des Verkündungs-
gesetzes und trat damit gemäß § 7 der Verordnung am  
1. Juli 2020 in Kraft..


